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 Veröffentlicht am 03.10.1988

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

21/01 Handelsrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

KapBG §2 Abs3;

KapBG §3 Abs4;

KVG 1934 §2 Z1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1989, 120; AnwBl 1989/3 S150;

Rechtssatz

Werden neben freien Rücklagen aus Aufgeld gebildete gesetzliche Rücklagen in zulässiger Weise iSd § 2 Abs 3 KapBG in

Grundkapital umgewandelt, so werden, weil § 3 Abs 4 KapBG vorschreibt, daß die neuen Anteilsrechte den

Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile am bisherigen Nennkapital kraft Gesetzes zustehen, durch diese

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln neue entstandene Gesellschaftsrechte von den Gesellschaftern erstmalig

erworben.
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